
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Cute Sniffers Gassiservice                   
- Bereich Freilauf -  

Wir möchten, dass der Freilauf ein Ort für Spass, Spiel und soziale Kontakte für 
Mensch und Hund ist. Wir bitten Euch, anderen Hundehalter und Hunden gegenüber 
immer nett, fair und rücksichtsvoll aufzutreten. Neben allem gesunden 
Menschenverstand brauchen wir aber auch konkrete Regeln, an die sich alle halten, 
damit es funktioniert. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von der Nutzung 
ausgeschlossen. 

1. Die Benutzung des Freilaufs erfolgt auf eigene Gefahr. 
      Wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen alles so herzurichten, dass                                
      keine Gefahrenquellen auf dem Platz vorhanden sind. 
      Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung/ Haftung für mögliche Verletzungen  
      oder Sachschäden, die während der Benutzung des Freilaufs auftreten. 

2. Jeder Hundehalter ist für seinen Hund verantwortlich und muss ihn auf dem Platz zu    
jeder Zeit beaufsichtigen.Wir werden den Freilauf zu den festgesetzten Uhrzeiten 
öffnen und begleitend dabei sein und greifen lediglich in Konfliktsituationen 
unterstützend ein, sofern dies erforderlich ist.  

3. Das Betreten des Freilaufs ist nur mit gültiger Hundehaftplichtversicherung erlaubt. 
Liegt kein Versicherungsschutz vor, haftet der Hundebesitzer voll für entstandenen 
Schaden und Verletzungen an Mensch, Tier, Geräten und Gebäuden. 

      Kosten für den Tierarzt, die durch Verletzungen auf dem Freilauf beim Spiel oder       
      Beißereien entstanden sind, trägt grundsätzlich der jeweilige Besitzer des Hundes.       
      Cute Sniffers Gassiservice übernimmt keine Haftung. 

4. Geräte und Gegenstände, die sich auf dem Grundstück befinden, sind pfleglich zu 
behandeln und sollten nach Benutzung an den ursprünglichen Platz gestellt werden.  

5. Hunde, welche das Grundstück nutzen, müssen frei von Parasiten (Flöhe, Würmer ….) 
und ansteckenden Krankheiten (z. B. Zwingerhusten, Giardien ……) sein. 

6. Reservierungen gelten für maximal 1 Stunde. Nach 60 Minuten sollte jeder Mieter das  
      Gelände verlassen haben. 

7. Ohne vorherige Anmeldung dürfen keine weiteren Hunde oder Personen mit auf das 
Gelände genommen werden. 

8. Läufige Hündinnen dürfen den Freilauf nicht betreten. 

9. Die Zäune grenzen zwar den normalen Bewegungsfreiraum der Hunde ein, stellen 
jedoch keinen 100%igen Schutz vor Ausbruch dar. Sollte ein Hund einen Weg durch 
einen Zaun finden und weglaufen, so übernehmen wir keine Verantwortung dafür. 

10. Das verwenden von Stromreizgeräten, Wassersprühflaschen, Trainingsdiscs, 
Sprühhalsbänder, Wurfschellen oder ähnlichen aversiven Mittel zur Korrektur sind auf 
dem Gelände untersagt. 

11. Der Freilauf ist so zu hinterlassen, wie er vorgefunden wurde. Müll ist in den dafür 
vorgesehenen Mülltonnen zu entsorgen. 

12. Grillen ist auf dem gesamten Grundstück verboten. 



13. Verunreinigungen und Hinterlassenschaften ( Kot oder Erbrochenes…..) des eigenen 
Hundes sind zu entfernen und in die dafür vorgesehene Mülltonne zu entsorgen. 

14. Zigarettenstummel sind in den dafür vorgesehenen Aschenbecher zu entsorgen. 

15. Für mitgebrachten Decken, Leinen, Spielzeug oder ähnliches übernehmen wir keine 
Haftung. 

17. Glasflaschen sind auf dem Grundstück verboten. Bei Glasbruch können die Scherben 
      zur Verletzungsgefahr für Pfoten werden.   

18. Frisches Trinkwasser für eure Hunde steht immer bereit. 

19. Das Füttern von Hunden ist, abgesehen von kleinen Belohnungs-Leckerchen,  
      verboten. Es soll keine Ressourcenverteidigung provoziert werden.  

20. Das Buddeln ist auf dem Freilauf eingeschränkt am Hang möglich (Wiese und in den        
      kleinen Beeten buddeln verboten). Löcher müssen gegebenenfalls wieder aufgefüllt      
      werden, um Verletzungen zu vermeiden. 

21. Im Zugangsbereich, also dem Bereich zwischen der Eingangstür zum Freilauf und zum 
      Auto/Parkplatz, herrscht absolute Leinenpflicht. (Parkplätze befinden sich direkt neben   
      dem Gelände) 

22. Der gebuchte Termin kann bis zu 48 Stunden vor dem Aufenthalt kostenlos storniert  
      werden. Im Krankheitsfall von Mensch oder Tier kann der Termin für den Freilauf in 
      Absprache mit uns auf einen anderen Tag umgebucht werden, auch wenn die normale        
      Stornofrist abgelaufen ist. Dies muss uns jedoch spätestens am Tag des gebuchten         
      Termins mitgeteilt werden. Wird der gebuchte Tag verpasst bzw. nicht abgesagt kann    
      der Betrag in Rechnung gestellt werden und wird nicht zurück erstattet. 

23. Buchungen für den Aufenthalt auf dem Gelände erfolgt über den Kontakt der  
      Webseite, per WhatsApp oder direkt per Mail, hierfür ist eine einmalige Anmeldung 
      nötig.(Anmeldeformular wird bei Anfrage zugeschickt, muss ausgefüllt werden)          
      Als angelegter Benutzer können dann Termine gebucht und bis zu 48 Stunden        
      vorher kostenfrei storniert werden. 

24. Die Preise für den Aufenthalt sind auf der bekannten Homepage einzusehen. Die  
      Bezahlung erfolgt entweder per Vorabüberweisung (auf das          
      von mir genannte Konto) oder via Karte vor Ort. Barzahlungen können nicht       
      angenommen werden. Bei Nichtbezahlung ist man von der          
      Nutzung des Freilaufs ausgeschlossen. 

25. Cute Sniffers steht es frei, Terminbuchungen abzusagen, sofern Besucher gegen die  
      AGB oder Platzverordnung verstoßen. 

25. Bei Sturm und Gewitter darf der Freilauf nicht betreten werden.  

26. Cute Sniffers behält sich das Recht vor, bei schlechten Wetter, Nässe des Bodens  
      (Parkplatz) oder Jahreszeit, jederzeit Termine abzusagen oder den Betrieb            
      vorübergehend ganz einzustellen. Auf Wunsch kann die Bezahlung               
       zurückerstattet oder beim nächsten gebuchten Termin eingesetzt werden.  

Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beeinträchtigen nicht die Gültigkeit der übrigen 
Vertragsbestandteile. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln oder für nicht in 
diesen AGB benannte Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften. 


